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Die Schatzungsverbale fiir eingeschitzte Fahrzeuge fallen weg, wogegen die
Kontrollhefte weiterhin bestehen bleiben, die wihrend des Dienstes fiir jeden
Wagen zu fihren sind.

Entlohnung des Zivilpersonals.

Schliesslich sei noch — trotzdem es mehr die Rekruten- und Kaderschulen
als die Wiederholungskurse betrifft — erwihnt, dass auch die Bestimmungen iber
die Entléhnung des Zivilpersonals (ein Schrecken jedes ,,abverdienenden’ Quartier-
meisters) wesentlich vereinfacht und dbersichtlicher gestaltet worden sind. Es
werden nun genau festgelegt:

der Taglohn in Ziff. 114,

die Ortszuschlige in Ziff. 115,

die Lohnzulagen fiir Mehrarbeit in Ziff. 116,

die Deplacementszulagen und Nachtlagerentschidigungen in Ziff. 119,

die Abziige fiir die Spareinleger in Ziff. 120,
und zwar einheitlich fiir alle Arten des Zivilpersonals (Zivilpferdewirter, Putzer,
Hiltszeiger, Zivilkoche).

Die tbersichtlichere Einteilung ist ein Hauptmerkmal der neuen I1.V.1938.

Die administrativen Weisungen fiir 1938/1939.

Fir die beiden ersten Jahre der neuen Truppenordnung sind wiederum
administrative Weisungen erlassen worden, die allen Truppenkommandanten, Ge-
neralstabsoffizieren, Adjutanten, Dienstchefs, Quartiermeistern und Platzkomman-
danten zugestellt werden. Trotzdem in diesen Weisungen eine Reihe Bestimmungen
enthalten sind, die auch den Dienst eines Fouriers betreffen, werden sie aus Spar-
griinden den Fourieren nicht abgegeben. Sie haben sie also bei ihren Komman-
danten anzufordern. Wir mdchten aber darauf hinweisen, dass das Studium
der A.W. 1938/39 fiir einen Fourier unumginglich notwendig
ist. Iis finden sich darin Bestimmungen iiber die Administration der einzelnen
Teile des Wiederholungskurses, iiber den Postdienst und insbesondere auch tber
das Kontrollwesen (Kontrollen fir die Militirdirektionen, Qualifikationslisten usw.,
die hdufig vom Fourier erstellt werden miissen).

Die administrativen Weisungen gelten wiederum fir die Kadervorkurse, die
Wiederholungs- und Offizierskurse, dazu aber neu auch fir die in den Jahren
1938 oder 1939 einmalig vorgesehenen Einfihrungskurse, soweit sie
den Wiederholungskursen vorangehen. Wenn wir nachstehend auszugsweise die
tiir uns wichtigsten Bestimmungen anfithren, so soll es im gleichen Sinne geschehen,
wie bei der Besprechung der I.V.1938. Die Zusammenstellung will nicht Anspruch
auf Vollstindigkeit erheben, sondern lediglich den Fourieren zeigen, welche in den:
A.W. ausfiihrlich enthaltenen Vorschriften fiir sie von ganz besonderer Wichtigkeit
sind.
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1. Die Einfiihrungskurse.

Die Dauer der Einfithrungskurse ist aus den Mobilmachungsplakaten ersicht-
lich. Sie betrdgt im Maximum 7 Tage (Infanterie, leichte Truppen, Motor-
Sappeur-Kempagnie) und 6 Tage bei den Grenztruppen. Bei der Artillerie sind die
Einfihrungskurse auf 1 bis 4 Tage beschrinkt. Andere Truppen haben iiberhaupt
keinen solchen zu bestehen. Fir die Einfihrungskurse der Grenztruppen,
die an den Wiederholungskurs anschliessen, werden besondere Weisungen
erlassen, die den betreffenden Kommandanten und Militirbehérden direkt zu-
gehen. — Fiur die dbrigen Einfihrungskurse haben wir uns besonders zu merken:

Die Einfithrungskurse werden grundsitzlich ohne Pferde und Fuhrwerke aus-
gefihrt. Die Fahrkichen konnen trotzdem gefasst werden. Auf kurze Ent-
fernungen (bis ungefdhr 10 km) ist das Anhidngen der Fahrkiichen an Motor-
fahrzeuge bei einer Hochstgeschwindigkeit von 8 Std.km gestattet. —— Die Offi-
ziere der Inf. Bat.- und der Inf.Rgt.Stibe riicken indessen (wie fiir den an-
schliessenden Wiederholungskurs) zum Einfithrungskurs beritten ein. Auch besteht
die Kavallerie den Kurs beritten. Kader und Mannschaften der Radfahrer-Bat.
und -Kompagnien bringen in den Einfiihrungskurs ihre Dienstrider mit. Auch
kénnen die Gbrigen Truppen die fir den Wiederholungskurs bereit gestellten Fahr-
rider fir die zum Einfithrungskurs Einrtickenden fassen. — Fiir dringende
Materialtransporte diurfen die Heereseinheits-Kommandanten und Abtei-
lungschefs Bahntransporte oder die Einmietung von Motorlastwagen bezw. Plerde-
tuhrwerken bewilligen.

In Bezug auf das Rechnungswesen sind Einfilhrungskurs und anschlies-
sender Wiederholungskurs als zusammenhingende Dienste zu betrachten. Es soll
deshalb ein Rechnungsabschluss fiir beide Dienste erstellt werden, der in der
Regel in zwei Soldperioden zerfillt. Fir Nichtwiederholungskurspflichtige, die den
Einfithrungskurs bestehen, miissen besondere Mannschaftskontrollen erstellt werden.

2. Kadervorkurse.

Die Verptlichtung zum Eestehen des Kadervorkurses, der dem Einfihrungskurs
bezw. dem Wiederholungskurs (wo der Einfithrungskurs dem Wiederholungskurs
folgt) vorangeht, hat etwas geidndert. Halten wir fest, dass nunmehr auch
die Regiments-Quartiermeister, die bisher erst am zweiten Tage einriickten, schon
auf den ersten Tag aufgeboten sind. Alle Unteroffiziere (also inklusive Fouriere
und Kiichenchefs) riicken — mit Ausnahme der Hufschmied- und Feldpostunter-
oftiziere — 24 Stunden vor Beginn des Einfithrungskurses bezw. des Wieder-
helungskurses zum Kadervorkurs ein.

Mit den Kompetenzen waren in den letzten beiden Jahren die Rech-
nungsfihrer, wie sich bei der Revision der Komptabilititen immer wieder ergab
nicht durchwegs vertraut. Es zeigte sich hier, wie notwendig es wire, den
Fourterea die ,,Administrativen Weisungen™ abzugeben. — Es erhalten die Offi-
ziere: Gradsold und Reise-Entschiadigung (I. V. Ziff. 32), Mundpoitionsver-
gitung (Fr.1.50 I.V.Ziff. 153), Reiseentschidigung Wohnort—Kadervorkursort
abziliglich 20 km, dazu auch Logisentschidigung (Fr.2.— pro Nacht, ausgenommen
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bei Kasernenunterkunft und ausgenommen diejenigen Of., die am Kadervorkurs-
ort ithren Wohnsitz haben und Entschidigung fiir personliche Bedienung (Fr.—.50
pro Nacht, I.V.Ziff. 103). Die Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten erhalten
Gradsold ohne Soldzulage, Reiseentschidigung wie oben und Verpflegung in
natura nach Anordnungen der Truppenkommandanten.

Fiir die Verpflegung verfiigen die Kommandanten iiber die einberutenen
Quartiermeister, Fouriere und Kiichenchefs. Nur wenn die Naturalverpflegung aus
stichhaltigen Griinden nicht mdglich ist (Bestdnde von weniger als 20 Mann) und
die Unteroffiziere keiner militdrischen Schule oder militirischem Kurs, die sich
zu diesem Zeitpunkt auf dem Platze befinden, in Verpflegung gegeben werden
konnen, darf die Pensionsverpflegung nach Ziff. 154 der I.V. ausgerichtet werden.
Der Maximalbetrag von Fr.3.20 pro Tag und pro Mann darf nur ausnahmsweise
und unter Begriindung bezahlt werden.

Die Verrechnung des Kadervorkurses erfolgt in der ersten Soldperiode.
An Stelle der Mutation ,,den....zum Kadervorkurs eingerickt™ kann in der
Mannschatftskontrolle der Einriickungstag in der Kolonne ,aufbietender Kanton*
aufgefiihrt werden.

Der Postdienst erfolgt durch die Feldpostordonnanzen der Stdbe und
Einheiten, die zur Besorgung des Postdienstes mit den Offizieren auf den ersten
Tag des Kadervorkurses einzuberufen sind.

3. Rekognoszierungen.

Die Soldkompetenzen fiir die Rekognoszierungen sind verschieden, je nach-
dem, ob es sich um einen Detachements- oder Divisionswiederholungskurs handelt.
Es sind beispielsweise fiir die Infanterie bewilligt:

In einem Detachements-W. K. je 2 Soldtage fiir die Rgt. Kdt. mit einem Of.
ihres Stabes, die Bat.- und Abt. Kdt., und 1 Soldtag fiir die Quartiermeister der
Bat. und Abt.; im Divisionswiederholungskurs je 2 Soldtage fiir die Rgt. Kdt,,
die Bat.- und Abt. Kdt. mit einem Of. ihres Stabes und ebenfalls 2 Soldtage fiir
die Eirheits-Kdt.

Wo zwei Soldtage fiir die Kdt. mit einem Of. thres Stabes bewilligt sind,
konnen die Kdt. entweder einen Offizier fiir 2 Tage oder 2 Offiziere fir je einen
Tag zur Rekognoszierung kommandieren. In letzterem Falle bezieht jeder der
kommandierten Offiziere die Reiseentschiddigung. — Soweit die Logisentschidi-
gung in Frage kommt, betrdgt sie Fr.2.— pro Nacht.

4. Verpflegungsdienst im Wiederholungskurs.

Grundsitzlich kommt in allen W.K. bis und mit dem Regimentsverband
Lieferanten-Verpflegung zur Anwendung. Beim W.K. im hoéheren Verband werden
Verpflegungstruppen beigezogen. Werden Feldschldchtereien eingerichtet, so haben
sich die Verpflegungsorgane 6 Wochen vor Dienstbeginn mit dem O.K.K. in
Verbindung zu setzen. Le.



	Die administrativen Weisungen für 1938/1939

